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Ich habe nicht noch einmal nachgelesen, aber steht jetzt nicht die Rückkehr an die alte Schule
in Frage?

Die zeitlich befristete Abordnung durch die Schulleitung, muss wohl akzeptiert werden, aber
wenn die Rückkehr nicht mehr möglich und auch seitens der Schulleitung nicht mehr geplant
ist, dann handelt es sich ja nicht mehr um eine zeitlich befristete Abordnung. Chemiker hat
doch schon geschrieben, wie dann der Ablauf ist und wer anzuhören oder zu beteiligen ist.

Und ich kann verstehen, dass man dann auch gegen die nachträgliche Entfristung der
Abordnung vorgeht. Allerdings denke ich, dass man selbst an einer neuen im Optimalfall selbst
gewählten Schule glücklicher wird als an der alten, in die man sich quasi einklagen muss.
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